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inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Ver- direkt oder indirekt einzumischen, oder mit denen beabsichtigt
pflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer Rege- wird, die Ergebnisse dieser Wahlprozesse zu beeinflussen,
lung aufgrund der Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet gegen Geist und Buchstaben der Grundsätze verstoßen, die in
werden kann, der Charta und in der Erklärung über völkerrechtliche Grund-

erneut erklärend, daß die Mitgliedstaaten verpflichtet sind,
sich an die Grundsätze der Charta und die Resolutionen der
Vereinten Nationen über das Recht auf Selbstbestimmung zu
halten, aufgrund dessen alle Völker ihren politischen Status 4.erklärt ferner erneut, daß die Vereinten Nationen den
frei und ohne Einmischung von außen bestimmen und ihre Mitgliedstaaten nur auf ihr Ersuchen und mit Zustimmung
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung frei bestimmter souveräner Staaten Wahlhilfe leisten sollten, unter
verfolgen können, strenger Einhaltung der Grundsätze der Souveränität und der

anerkennend, daß die Grundsätze der nationalen Souveräni-
tät und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten
der Staaten bei der Abhaltung von Wahlen zu achten sind,

sowie anerkennend, daß es kein allein gültiges politisches
System und kein allein gültiges Wahlmodell gibt, das für alle
Nationen und ihre Völker gleichermaßen geeignet wäre, und
daß politische Systeme und Wahlvorgänge historischen,
politischen, kulturellen und religiösen Gegebenheitenunterlie-
gen,

in der Überzeugung, daß es Sache der Staaten ist, die
erforderlichen Mechanismen und Verfahren zu schaffen,
welche die volle und effektive Mitwirkung des Volkes an
Wahlvorgängen gewährleisten,

unter Hinweisauf alle ihre diesbezüglichen Resolutionen,
insbesondere die Resolution50/172 vom 22. Dezember 1995,

mit Genugtuungüber die Erklärung und das Aktions- bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle
programm von Wien, die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Entwicklung zu verfolgen;
Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte
verabschiedet wurden und in denen die Konferenz erneut277

erklärte, daß die Förderung und der Schutz der Menschenrech-
te im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta
erfolgen sollen,

1. wiederholt, daß aufgrund des in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der Gleichbe-
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker alle Völker das Die Generalversammlung,
Recht haben, frei und ohne Einmischung von außen ihren
politischen Status zu bestimmen und ihre wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Entwicklung zu verfolgen, und daß jeder
Staat verpflichtet ist, dieses Recht im Einklang mit der Charta in Bekräftigungder einschlägigen Grundsätze und Be-
zu achten; stimmungen in der von der Generalversammlung in ihrer

2. erklärt erneut, daß es ausschließlich Sache der Völker
ist, die Methoden für den Wahlvorgang festzulegen und die
diesbezüglichen Institutionen zu schaffen sowie in Überein-
stimmung mit ihrer Verfassung und ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften zu bestimmen, wie dieser durchgeführt
werden soll, und daß die Staaten daher die erforderlichen
Mechanismen und Verfahren schaffen sollen, um die volle und
effektive Mitwirkung des Volkes an diesen Vorgängen zu Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs ,
gewährleisten; den er gemäß Resolution 1995/45 der Menschenrechtskom-

3. erklärt außerdem erneut, daß alle Aktivitäten, mit
denen versucht wird, sich in den freien Ablauf einzelstaatlicher
Wahlprozesse, insbesondere in den Entwicklungsländern,

sätze für freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen verankert sind;

Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten,
oder bei Vorliegen besonderer Umstände, wie beispielsweise
in Fällen der Entkolonialisierung oder im Rahmen regionaler
oder internationaler Friedensprozesse;

5. appelliert mit Nachdruckan alle Staaten, davon
Abstand zu nehmen, politische Parteien oder Gruppen zu
finanzieren oder sie unmittelbar oder mittelbar auf andere
Weise offen oder verdeckt zu unterstützen, und nichts zu tun,
was die Wahlvorgänge in einem Land untergraben würde;

6. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und jede
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, ihre
gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politischen
Führer;

7. erklärt erneut, daß alle Länder nach der Charta
verpflichtet sind, das Recht anderer auf Selbstbestimmung zu
achten sowie ihr Recht, ihren politischen Status frei zu

8. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu be-
handeln.

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/120. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnahmen

unter Hinweisauf ihre Resolution 51/103 vom 12. Dezem-
ber 1996,

Resolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten,
insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, daß kein Staat
wirtschaftliche, politische oder sonstige Maßnahmen gegen
einen anderen Staat anwenden oder zu ihrer Anwendung
ermutigen darf, um von ihm die Unterordnung bei der Aus-
übung seiner souveränen Rechte zu erlangen,
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in Anbetrachtdessen, daß alle Menschenrechte allgemein- akten auf dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte
gültig undunteilbar sind, einander bedingen und miteinander im Weg stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen
verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang erneut er- und Völkern auf Entwicklung;
klärend, daß das Recht auf Entwicklung ein fester Bestandteil
aller Menschenrechte ist,

daran erinnernd, daß die Weltkonferenz über Menschen-
rechte die Staaten aufgefordert hat, alle nicht im Einklang mit
dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen
stehenden einseitigen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die
die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und
der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte im Weg
stehen , 3. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige280

eingedenkaller Bezugnahmen auf diese Frage in der am
12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung verab-
schiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung , der Erklärung von Beijing und der Aktionsplattform,281

die am 15. September 1995 von der Vierten Weltfrauen-
konferenz verabschiedet wurden , und der Erklärung von282

Istanbul über menschliche Siedlungen und der Habitat-
Agenda, die am 14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat II) verabschiedet wurden ,283

tief besorgtdarüber, daß trotz der Empfehlungen, die von
der Generalversammlung und den in letzter Zeit veranstalteten
großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu dieser Frage
verabschiedet worden sind, und im Widerspruch zu dem allge-
meinen Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen
auch weiterhin einseitige Zwangsmaßnahmen erlassen und
angewandt werden mit allen Extraterritorialwirkungen, unter 6.ersuchtdie Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
anderem auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der nen für Menschenrechte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im
Länder und Völker, gegen die sie gerichtet sind, sowie auf Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung und
Einzelpersonen, die der Herrschaftsgewalt von Drittstaaten dem Schutz des Rechts auf Entwicklung, in ihrem Jahresbe-
unterstehen, richt an die Generalversammlung auf diese Resolution drin-

Kenntnis nehmendvon den fortlaufenden Bemühungen der
Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung und insbeson- 7.ersuchtden Generalsekretär, die Aufmerksamkeit aller
dere in Bekräftigung ihrer Kriterien, nach denen einseitige Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, ihre Auf-
Zwangsmaßnahmen eines der Hindernisse für die Verwirkli- fassungen und Informationen über die Implikationen und
chung der Erklärung über das Recht auf Entwicklung schädlichen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf284

darstellen, ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalversammlung auf

1. fordert alle Staatennachdrücklich auf, keinerlei
einseitige Maßnahmen zu verabschieden oder anzuwenden, die
nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der
Vereinten Nationen stehen, insbesondere keine Zwangsmaß-
nahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, welche die
Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und so
der vollen Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte und anderen internationalen Rechts-285

2. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mitallen ihren
extraterritorialen Wirkungen als ein Mittel politischer oder
wirtschaftlicher Druckausübung gegen ein Land,insbesondere
gegen Entwicklungsländer, wegen ihrer schädlichen Aus-
wirkungen auf die Verwirklichung aller Menschenrechte
weiter Kreise ihrer Bevölkerung, insbesondere von Kindern,
Frauen und älteren Menschen;

Maßnahmen ergriffen haben,auf, ihre Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei sie sind,
zu erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald wie möglich
aufheben;

4. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller
Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politi-
schen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können;

5. fordertdie Menschenrechtskommissionnachdrücklich
auf, bei ihren Arbeiten im Zusammenhang mit der Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen, einschließlich
des Erlasses einzelstaatlicher Gesetze undihrer extraterritoria-
len Anwendung, voll zu berücksichtigen;

gend einzugehen;

ihrer dreiundfünfzigsten Tagung diesbezüglich einen ent-
sprechenden Bericht vorzulegen;

8. beschließt, diese Frage auf ihrer dreiundfünfzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten" mit Vorrang zu behandeln.

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/121. Achtung der universalen Reisefreiheit und die
überragende Bedeutung der Familienzusammen-
führung

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, daß alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten allgemeingültig und unteilbar sind, einander be-
dingen und miteinander verknüpft sind,
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